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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 12. Juni 1981 angemeldete, unter 

0 042 558 veröffentlichte europâische P 

Nr. 81 104 547.5, für die die Priorität 

Anmeldung vom 16. Juni 1980 in Anspruch 

1st von der PrUfungsabteilung 093 durch 

16. Juli 1984 zurUckgewiesen worden. 

der Numrner 

tentanme1dung 

einer frUheren 

genorthiien wird, 

Entscheidung von 

Der Entscheidung lagen die am 11. November 1983 einge-

gangenen PatentansprUche zugrunde. 

II. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der 

geltende Patentanspruch 1 enthalte ein dem Inhalt der An-

meldung in der ursprUnglich eingereichten Fassung nicht zu 

entnehmendes Merlcmal. Wegen des hierin liegenden Verstol3es 

geg,en Artikel 123(2) EPU sei der Anspruch nicht zulässig. 

III. Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder am 10. August 1984 

Beschwerde eingelegt, die BeschwerdegebUhr am 18. September 

1984 gezahlt und seine Beschwerde in einem am 13. September 

1984 eingegangenen Schriftsatz welter begrUndet. 

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"Verfahreri zum Herstellen von Faltenmanschetten, Falten-

schläuchen und ähnlichen Hohlkörpern aus thermoplastischen 

Kunststoffen durch Ausdehnen eines mit einem Druckmittel 

beaufschlagten Schlauchrohlings gegen die mit den Falten 

entsprechenden Rippen ausgebildete Innenfläche einer AuL3en- 

form, dadurch gekennzeichnet, dal3 der vollständig ausge-

formte Hohlkörper in plastisch verformbarem Zustand der 

Aul3enform entnommen, auf eine im Vergleich zur Formlänge 

wesentlich geringere Lange mittels mindestens zwei und höch- 

stens n+1 (n = Faltenanzahl)der Artikel- und Bundkontur 
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angepaf3ter Scheiben axial gestaucht und in gestauchtem 

Zustand unter die FlieStemperatur des Thermoplastes abge-

kUhlt wird". 

IV. In einem Bescheid des Berichterstatters vom 14. März 1985 

ist dem Anmelder mitgeteilt worden, aus welchen GrUnden der 

geltende Patentanspruch 1 gegen die Vorschrift des Artikels 

123(2) EPU versto3e. Ein auf den Inhalt der ursprUnglichen 

Of fenbarung zurUckgefUhrter Patentanspruch 1 könne nicht 

gewhrt werden, weil unter semen Wortlaut das Stauchver-

fahren nach der USA-Patentschrift 3714311jfa11e. 

V. Zu diesem Bescheid hat sich der Anmelder in einem Schrift-

satz vom 8. Mai 1985 geäul3ert. Neue PatentansprUche hat er 

nicht vorgelegt. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU, und zwar auch hinsichtlich des Absatzes b 

dieser Regel, gemäf3 dem in der Beschwerdeschrift der Umfang 

anzugeben ist, in dem die Authebung der angefochtenen Ent-

scheidung beantragt wird. Aus dem Inhalt des als Beschwerde-

schrift zu wertenden Schriftsatzes vom 10. August 1984 er-

gibt sich, daB der Anmelder die Erteilung des Patents mit 

jenen PatentansprUchen begehrt, die der angefochtenen Ent-

scheidung zugrunde lagen, folglich die Aufhebung der Ent-

scheidung in vollem Umfang beantragt. 

Die Beschwerde ist daher zulässig. 
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2. Im Bescheid vom 14. März 1985 1st dern Anmelder mitgeteilt 

worden, dal3 das irn geltenden Patentanspruch 1 angegegebene 

axiale Stauchen des der Aul3enforrn entnomrnenen Hohlkörpers 

Ismittels mindestens zwei und höchstens n+1 (n = Faltenanzahl) 

der Artikel- und Bundkontur angepai3ter Scheibensi  in der ur-

sprtinglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine StUtze 

finde. DaB dieses Merkrnal ursprUnglich nicht erwähnt war, 

räumt der Anmelder in seiner Erwiderung auf den Bescheid 

em, wenn er ausfUhrt, die Angabe technischer Einzelheiten, 

zu denen er ersichtlich das in Rede stehende Merkrnal rech-

net, in der ursprUnglichen Fassung sei nicht erforderlich 

gewesen, well in ihr für das "grundsätzliche Stauchver-

fahren" Schutz begehrt worden sei. 

Darauf, ob es sich bei dern obigen Merkrnal 	urn eine 

Einzetheit des ursprUnglich of fenbarten "grundsätzlichen" 

Verfahrens handelt, kommt es jedoch nicht an. Entscheidend 

ist, ob dieses Merkmal in der ursprUnglichen Fassung der 

Anmeldung eine StUtze findet. Zu dieser Frage enthalten die 

AusfUhrungen des Anmelders nichts. 

3. DaB sich das Merkmal beirn Lesen der ursprUnglichen Fassung 

der Anineldung auch nicht implizit für den Fachrnann unmittel-

bar als notwendiger Bestandteil des zurn Patent anmeldeten 

Verfahrens ergibt, folgt schon daraus, daB unter den 

ursprUnglichen Anspruch 1, wie im Bescheid vorn 14. März 1985 

ausgefUhrt, das durch die USA-Patentschrift 3 714 311 

bekanntgewordene Stauchverfahren fállt. Dern hat der An-

melder nicht widersprochen. 

4. Zu einer Anderung des irn Bescheid vorn 14. März 1985 em-

genommenen Standpunkts zur Frage der StUtzung des Anspruchs 

1 durch die ursprUnglichen Unterlagen besteht deshaib kein 

AnlaB. 
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Da sonach die aufrechterhaltene Fassung des Anspruchs 1 

gegen Artikel 123(2)EPU verstö8t, kann dieser Anspruch nicht 

gewhrt werden. 

5. Die Ubrigen AnsprUche des geltenden Anspruchsatzes sind auf 

den Patentanspruch 1 rUckbezogen. Sie teilen schon aus 

diesem Grund dessen Rechtsschicksal. Im Ubrigen ist dem 

Anmelder zu diesen AnsprUchen mitgeteilt worden, daB die in 

ihnen aufgefUhrten VerfahrensmaBnahmen ebenfalls in der 

ursprUnglich eingereichten Fassung der Annieldung keine 

StUtze fänden. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsjtzende 

B A Norman 	 N Hut tner 


